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Abwägungs- und Feststellungsbeschluss

am 15.09.2016

Auftraggeber:  Stadt Neustadt am Rübenberge, Stadtplanung:

Dipl.-Geograph Kai Nülle

Stefan Koch (Computer-Kartographie)

Auftragnehmer: Büro Plan und Recht GmbH

Prof. Dr. Gerd Schmidt-Eichstaedt

Dr.-Ing. Ass. jur. Alexander Reiß

Sachlicher Teilflächennutzungsplan – Windenergie – Stadt Neustadt a. Rbge.



In welchem Verfahrensstadium befinden wir uns?
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Frühzeitige 
Beteiligung 

Okt/Nov
2014

Genehmigung
+

Bekannt-
machung

Dez. 
2016Förmliche 

Beteiligung

Sept/Okt
2015

Abwägungs-
u.

Feststellungs-
Beschluss

Sept. 
2016

Aufstellungs-
Beschluss

06.03.2014

Abstimmung mit Nachbargemeinden

Abstimmung mit Regionalplanung

Erneute
Förmliche 
Beteiligung

Juni/Juli
2016







Räumliches Gesamtkonzept







Thema: Artenschutz – Fläche S8 Esperke

• Das Gutachten des Büros Abia aus dem Jahre 2014 enthält eine 
systematische Untersuchung der Brut- und Gastvögel sowie der 
Fledermäuse in zwei aufeinanderfolgenden Jahren (Frühjahr 
2013 und Frühjahr 2014). Es bietet daher eine verlässliche 
Grundlage und enthält nach Arten differenzierte Aussagen.
– Rotmilan: kein landesweit bedeutsamer Rotmilanlebensraum; 

– Rotmilan: Keine besondere Rolle als Nahrungshabitat 

• Diese Einschätzung wird durch die Ergebnisse der aktuellen 
Untersuchung des Büros FÖA aus 2016 in der Gesamtschau 
nicht widerlegt sondern nur bezüglich eines Teilbereiches 
aktualisiert.

– Rotmilan: 1 Horst in 2013m Entfernung; 1 Horst in 700m-Entfernung.

– Rotmilan: 8.6.2016 – keine aktuelle Nutzung erkennbar; 28.6.2016 – aktuelle 
Nutzung wahrscheinlich;

• Ergebnis im Vergleich: Änderungen im Zeitverlauf; keine 
Ungeeignetheit der Fläche; Prüfung im Genehmigungsverfahren 



Thema: Artenschutz – Fläche S8 Esperke

• Weitere gutachterliche Stellungnahme des Büros FÖA 
Landschaftsplanung GmbH vom 8.Juli 2016 zum Artenschutz 
vorgelegt (siehe Anhang zur Abwägungstabelle), da die bisher 
herangezogenen Daten defizitär seien.-

• Das Ergebnis der Untersuchung führt jedoch – in 
Gegenüberstellung zu den bisher vorhandenen Daten - nicht zu der 
Einschätzung, dass die Fläche S8 von vornherein und auf Dauer 
ungeeignet ist, da die artenschutzfachliche Situation im Zeitverlauf 
Änderungen unterliegen kann, was gerade der Vergleich der 
Untersuchungen zeigt (Aufgabe von Horsten, Wechselhorste).

• Eine detaillierte Untersuchung erfolgt im 
Genehmigungsverfahren. 

• Dort kann das Eingreifen von artenschutzrechtlichen Verboten 
zur Unzulässigkeit von Genehmigungsanträgen in der Fläche 
S8 führen.



Artenschutz im Genehmigungsverfahren
vgl. hierzu Nds. Leitfaden Artenschutz 2016, Punkt 4.3

• Betriebsbedingte und baubedingte Auswirkungen (z.B. 
direkte Beeinträchtigungen der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten)

• Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen (Bau-
und Betriebszeitenbeschränkungen, vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen)

• Prüfungstiefe: 

– 12 Bestandserfassungen verteilt auf die gesamte 
Brutzzeit (März bis Mitte Juli)

– Darstellung in Kartenausschnitten (bis 1:5000)

– Raumnutzungskartierung









Flächenkulisse
Abstände – Bereich Bahnhof Hope

14

• Vorbringen der Gemeinden 
Schwarmstedt u. 
Lindwedel sowie aus der 
Öffentlichkeit:
– Schutzabstand zur 

Bebauung am Bahnhof 
Hope sei zu gering.

• Dagegen: Bereich Hope ist 
Splittersiedlung – daher 
wurde der Außenbereichs-
abstand von 600m 
angesetzt.




